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Sachverhalt und Antrâge 

Auf die ani 3. Januar 1981 angeineldete und am 15. Juli 1981 

veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 

81 100 011.6 wurde am 21. .März 1984 das europáische Patent 

Nr. 0 032 112 erteilt. 

Gegen das Patent eingelegte EinsprUche der Firmen Danfoss 

A/S, Nordborg (Einsprechende I und Beschwerdeführerin) und 

Wella AG (Einsprechende II) wurden durch die Einspruchsab-

teilung in der mündlichen Verhandlung voin 14. Mai 1986 

zurückgewiesen. Die schriftlich begründete Entscheidung 

erging am 24. Juni 1986. Hierin wird die Auffassung 

vertreten, daB der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 

gegenüber dem verfügbaren Stand der Technik nicht nur neu 

sei, sondern auch auf einer erfinderischen Tätigkeit 

beruhe. Es wurden hierbei folgende Druckschriften in 

Betracht gezogen: 

DE-A-2 625 421 (Dl) 

Das Danfoss Journal 3/68 Seite 4 (D2) 

DE-A-1 579 976 (D3) 

DE-B-1 798 294 (D4) 

DE-A-2 503 167 (D5) 

Die von der Einsprechenden II verspätet eingereichten 

beiden Druckschriften DE-U-7 922 618 (D6) und DE-A- 

2 847 482 (D7) wurden unter Hinweis auf Artikel 114 (2) 

EPU aul3er Betracht gelassen. 

Am 1. September 1986 hat die Einspréchende I (Beschwerde-

führerin) gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung 

unter gleichzeitiger Einzahlung der BeschwerdegebUhr 

Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 

23. Oktober 1986 eingereicht. 
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IV. 	In der Beschwerdebegrundung und ebenso in der mUndlichen 

Verhandlung vom 7. Juli 1988 hat die Beschwerdeführerin 

die Auffassung vertreten, daB der Gegenstand des Anspruchs 

1 des angefochtenen Patents nicht auf einer erfinderischen 

Tätigkeit beruhe. Sie hat hierzu im wesentlichen folgendes 
ausgefUhrt: 

- 	Bei der als nächstkomniender Stand der Technik anzu- 
sehenden Thennostatanordnung nach Abb. 4 der Entge-

genhaltung (D3) sei zusàtzlich zu den Merkmalen gen'iaJ3 
dein Oberbegriff des Anspruchs 1 auch eine Ausnehmung 

vorhanden, in die ein als Heizpatrone anzusehendes 
Heizeleinent (Röhrchen 36) eingesetzt sei. Ferner 

of fenbare diese Druckschrift die Verwendung eines 

Schalters in dein zur Heizpatrone führendenKabel, 

Uber den die Zeiten der Voliheizung einschaltbar sein 

sollen (Seite 4, Zeilen 37/38 von D3). Dies sei 

nichts anderes als die Uinschreibung einer Zeitschalt-

uhr. Die Merkmale a) und d) geniäl3 der Gliederung in 
der angefochtenen Entscheidung seien daher bei dieser 

Entgegenhaltung ebenfalls verwirki icht. 

GemäJ3 Abb. 4 des Dokuments (D3) sei das Röhrchen 36 

auf den Einfüllstutzen des Dehnkörpers aufgesteckt; 

da der EinfUllstutzen als Teil des Dehnkörpers aufzu-

fassen Se!, was insbesondere auch durch den Wortlaut 

des dortigen Anspruchs 4 bestätigt werde, sei auch 
das Merkmal b) aus dieser Druckschrift bekannt. 

- 	Falls man jedoch den Begriff "Dehnkärper" so eng aus- 

lege, daB der Einfüllstutzen diesem nicht mehr zuge-

rechnet werden kônne, so enthalte das Merkmal b) 

jedenfalls nichts Erfinderisches, da es für den 

Fachmann auf der Hand liege, das Röhrchen 36 beim 
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Aufstecken bis zurn Anschlag am Dehnkörper in die 

Ausnhemung hineinzuschieben, wenn er elnen verbes-
serten Wârmeübergang anstrebe. Hierzu gebe auch die 

in Abb. 4 enthaltene Alternative eine Anregung, bei 

der der Heizring 37 zur Verbesserung des Wärrneüber-

gangs auf die Stirnfläche des Dehnkärpers geprefit 

werde. Auch den Entgegenhaltungen D4, Fig. 3 und D5, 

Fig. 1 lasse sich jeweils ein Hinweis dahingehend 

entnehinen, daB ein direktes Anliegen des Heizele-

mentes am Dehnkörper für einen guten Wärmeübergang 
vorteilhaft 1st. 

- 	Merkinal c) stelle für den Fachinann eine triviale 

MaBnahme dar, da esVorschrift sei, die elektrischen 

Zuleitungskabel für Geräte an diesen zu befestigen 

und dafur un vorliegenden Fall aus praktischen Grun-

den nur der Halter in Frage konune. 

Es bestehe auch hinsichtlich der gelösten Aufgabe Uberein-

stimmung mit dein Streitpatent, da auch in D3 der Gedanke 

des Nachrüstens mit geringem Aufwand angesprochen sei 
(Seite 2, Zeulen 44 und 45) 

V. 	Der Beschwerdegegner hat den Vorbringen der Beschwerde- 

führerin widersprochen. Er trug insbesondere folgendes 
vor: 

- 	Dem Dokument D3 könne das Merkmal b) keinesfalls ent- 

nommen werden, da der Elnfüllstutzen eindeutig nicht 

dein Dehnkorper zugerechnet werden könne. Es sei dort 

auch nlchts darüber ausgesagt, daB das Röhrchen 36 

bis zum Anschlag an das stirnseitige Gehäuseblech 

eingeschoben werde. Dies sei praktisch auch gar nlcht 

mäglich, well der EinfUllstutzen an seinein freien 
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Ende durch das Abklemmen eine Verdickung aufweise, an 

der das Rôhrchen festgehalten werde. 

- 	Die Wicklung 36 eigne sich nicht für das nachträg- 

liche AusrUsten durch den Nichtfachmann; ihre fach-

gerechte Einbringung sei dem Kunden weder zuzuinuten 

noch niöglich. 

- 	Durch den Gegenstand des Patents solle dagegen em 

Nachrüstsatz geschaffen werden, mit dessen Hilfe der 

Kunde selbst ohne weiteres bestehende Therinostate mit 

einer Zusatzfunktion versehen känne. 

- 	Es komme dabei auf einen sicheren, gro8flächigen und 

damit energiesparenden Wärmeubergang an, der bei der 
betreffenden Ausführungsform in Dokument (D3) nicht 

gewährleistet werden könne. 

- 	Das Zuleitungskabel mUsse keinesfalls zwangslãufig 

am Halter befestigt werden, es hâtte auch an der Wand 

oder am Ventil befestigt werden können; das Merkinal 
C) stelle daher eine vorteilhafte Auswahl dar, für 
die der Stand der Technik keine Anregung gebe. 

VI. 	Im Verlauf der mündlichen Verhandlung stellte der Be- 

schwerdegegner den Antrag, das Patent auf der Basis einer 

Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 1 und 2 aufrecht-

zuerhalten. 

Er fUhrte hierzu aus, dal3 unter "Nachrüstsatz" auch eine 

AusfUhrungsforin zu verstehen sei, bei der die betreffenden 

Teile (Heizpatrone, Klemmring und Zuleitungskabel) vor 

ihrem Einsetzen in die Thermostatanordnung keine zusainmen-

hangende Baueinheit, sondern einen Satz von Einzelteilen 

z.B. in einer Verpackung, bilden. 
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Die Beschwerdeführerin hielt ihren Antrag auf Aufhebung 

der angefochtenen Entscheidung und Widerruf de Patents 

auch gegenüber diesem geänderten Patentbegehrenaufrecht. 

Sie überreichte in der mündlichen Verhandiung das Blatt 

4.04a "Norma DBGM" XII/1963 und führte unter Hinweis auf 

die dortige untere Abbildung aus, daIs es ailgemeiner Stand 

der Technik sei, Rohrschellen (Klemmringe) mit einer 

zusätzlichen Klemmeinrichtung für ein Kabel zu versehen. 

In der mündlichen Verhandlung wurde entschieden, das 

Verfahren auf der Grundlage des neuen Antrags schriftlich 

fortzusetzen. 

Mit Schreiben vom 13. Juli 1988, eingereicht am 

14. Juli 1988, hat der Beschwerdegegner neue 

Patentanspruche 1 bis 5 und mit Schriftsatz vom 

29. August 1988 eine hieran angepa8te Beschreibungsein-

leitung eingereicht. 

Die Beschwerdeführerin hat mi Schreiben vom 

16. August 1988 zu dem geänderten Patentbegehren Stellung 

genoinmen Sie vertritt die Auffassung, daB der neue 

Anspruch 1 unklar sei und sein Gegenstand nicht auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruhe. Sie verweist hierzu auf 

zwei weitere, erstmals genannte Druckschriften, namlich 

die DE-A-2 421 810 und das Danfoss-Journal 2/77, Seite 20, 
Abb. 2. 

Der geltene Anspruch 1 lautet: 

"1. Thermostatanordnung für Ventilsteuerung mit einein 

Thermostaten (11), der einen Dehnstoff enthaltenden 

Dehnkôrper (14) hat, weicher temperaturabhàngig einen das 
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SchlieBglied (4) des Ventils beeinflussenden StäBel (16) 

verstelit und undrehbar an einem iuittels eines Klemmrings 

am Gehãuse (1) des Ventils (2) angebrachten Halter (12) 

befestigt ist, wobei ein Heizelement (24) so angeordnet 
ist, daB es mit dem Dehnkörper in wärmeleitender Verbin-

dung steht, dadurch gekennzeichnet, daB in eine Ausnehmung 

des Halters (12) das als Heizpatrone (24) ausgebildete 
Heizelement so eingesetzt ist, daB es den Dehnkörper (14) 
berUhrt, ui-id daB eli-i von ihm nach aufien führendes Zulei-
tungskabel (26) an dem Halter (12) mit Hhlfe des Klemm-

rings (28) befestigt und zu einer insbesondere handels-

Ublichen Zeitschaltuhr geführt ist, weiche in einstell-

baren Zeiträumen der Heizpatrone (24) einen bestimmten 

Heizstrom zuführt, und daB die Heizpatrone (24) zusammen 

mit dein Klemxnring (28) einen NachrUstsatz bildet, dessen 

Klemmring (28) einen den Therniostaten (11) am Ventil (2) 
festhaltenden Kleininring ersetzt und elne zusätzliche 

Kleninieinrichtung für das Zuleitungskabel (26) hat." 

Entsche idungsgründe 

	

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 
der Regel 64 EPU; she 1st zulässig. 

	

2.1 	Der neue Anspruch 1 enthält eine Zusammenfassung der in 

den erteilten Ansprüchen 1 und 2 angegebenen Merkmale und 

geht auch nicht über den Inhalt der Anmeldung in ihrer 

ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (vgl. insbeson-

dere die ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 sowie das Aus-
führungsbeispiel gemãB Zeichnung). 

Gegen ihn bestehen daher keine Bedenken im Hinblick auf 

die Erfordernisse des Artikels 123, Absätze 2 und 3 EPU. 

04097 	 • 
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2.2 	Die Kammer teilt auch nicht die Bedenken der Beschwerde- 

führerin bezüglich der Kiarheit des Anspruchs 1. Gegen-
stand des Anspruchs 1 1st nicht ein Nachrüstsatz für eine 
Thermostatanordnung, wie die BeschwerdefUhrerin anregt, 
(ein hierauf gerichteter Anspruch ware schon un Hinblick 
auf Artikel 123 (3) EPO nicht zulässig), sondern eine 

Thermostatanordnung mit eingesetztem Nachrüstsatz be-
stehend aus einer Heizpatrone und einein speziell zum 

Festklemmen von dessen Zuleitungskabel ausgebildeten 

Klemmring, der den sonst üblichen Klemmring ersetzt. Dies 
1st im Anspruch 1 eindeutig definiert. Der Fachmann dürfte 

auch keine Schwierigkeiten haben, diese Teile als zusam-
mengehorig un Sinne eines Nachrüstsatzes an bestehenden 
Therinostatanordnungen zu erkennen. 

Hinsichtlich der Frage der Patentfahigkeit des Gegenstands 

des Anspruchs 1 1st zunächst festzustellen, daB dieser ge-
genüber dein vorliegenden Stand der Technik zweifellos neu 

1st, wie aus einein Vergleich dieses Gegenstands mit jeder 

einzelnen der aus den Entgegenhaltungen bekannten Vor-

richtungen ohne weiteres hervorgeht. Auch seitens der Be-

schwerdeführerjn wird die Neuheit nicht bestritten. 

Mangels eines diesbezUglichen Vorbringens bedarf es keines 
weiteren Eingehens auf diese Frage. 

Die Prüfung der Frage von der BeschwerdefUhrerin be-

strittenen erfinderischen Tätigkeit ergibt folgendes: 

4.1 	Ausgehend von Therrnostatanordnungen der im Oberbegriff des 

Anspruchs 1 angegebenen und sowohi aus der DE-A-2 625 421 

(Dl) als auch aus der DE-A-1 579 976 (D3) bekannten Art 

besteht die durch den Gegenstand des Anspruchs 1 zu lö-

sende und nach Ansicht der Kammer auch tatsächlich gelóste 
Aufgabe darin, eine derartige Thermostatanordnungen so 

wejterzubilden, daB sie einerseits eine eindeutige und 
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zuverlässige Temperaturabsenkung ermägl icht, andererseits 

auf einfache Weise an bestehenden, d.h. bereits inontierten 

Thermostatventilen nachträglich einbaubar 1st. 

	

4.2 	Hinsichtlich der beanspruchten Läsung dieser Aufgabe las- 

sen sich die im kennzeichnenden Teil des geltenden An-

spruchs 1 angegebenen Merkmale unter Anderung und Er-

gànzung der von der Einspruchsabteilung vorgenommenen 

Merkna1sg1iederung wie folgt aufgliedern: 

das Heizelement ist als Heizpatrone ausgebildet; 

das Heizelement ist so in eine Ausnehmung des Halter 

eingesetzt, daB es den Dehnkörper berührt; 

C) 	ein von ihrn nach auBen fUhrendes Zuleitungskabel ist 

mit Hilfe des Kleinmrings am Halter befestigt; 

das Kabel 1st zu einer insbesondere handelsUblichen 

Zeitschaltuhr geführt, weiche in einstellbaren Zeit-

ráumen der Heizpatrone einen bestiminten Heizstrom 

zuführt; 

die Heizpatrone bildet zusammen mit dem Klemmring 

elnen NachrUstsatz, dessen Klemmring einen den 

Therinostaten am Ventil festhaltenden Klemmring 

ersetzt und eine zusätzliche Kleirnneinrichtung für das 

Zuleitungskabel hat. 

	

4.3 	Das vorstehend genannte Merkmal d), das sich auf die Ver- 

wendung einer handelsUblichen Zeituhr bezieht, trãgt zur 

StUtzung der erfinderischen Tätigkeit sicherlich nichts 

bei. Es liegt für den Fachrnann auf der Hand, daB bei-

spielsweise der Schalter 13 in (D3) Abb. 4 mit einem Zeit-

schaitwerk verbunden werden kann, urn eine manuelle Betãti- 
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gung zu vermeiden. Irn übrigen wird in (D5) due Mögichkeit 

der Verwendungeiner Schaltuhr zur Einsteliçng des Zeit-

raums des Heizstromzuflusses und damit der 4emperaturan-

hebung oder -absenkung ausdrücklich erwãhnt, 

	

4.4 	DagegenlàJ3t sich das Merkinal a), nämlich die Ausbildung 

des Heizelenients als Heizpatrone, keiner der Druckschrif- 

ten eindéutig entnehinen. Die Einspruchsabteilung hat zwar 

• die Meinung vertreten, daB es sich bei dem in Fig. 4 von 

(D3) dargesteliten und auf Seite 6 (nach ursprünglicher 

Numerierung) Zeilen 12 bis 22 beschriebenen, als Röhrchen 

gewickelten bzw. aufgesteckten Heizwiderstand 36, der nach 

• aui3en wãrmeisoliert sein kann, urn eine Heizpatrone im 

Sinne des Patents handelt, doch hat die Kammer gegen diese 

Interpretation Bedenken. Aus ihrer Sicht versteht der 

Fachmann unter einer Heizpatrone eine vorgefertigte Em-

heit mit eineni bestiirnnten Aufbau. Eine einfache Draht-

wicklung, die möglicherweise von einer (getrennt einzu-

bringenden?) Wärmeisolierung umgeben sein kann, dürfte 

nicht unter diesen Begriff fallen. Eine andere, wohi zu 

verneinende Frage ist natUrlich, ob die Verwendung einer 

an sich bekannten Heizpatrone irn vorliegenden Fall bereits 

für sich geeignet 1st, die erfinderische Tâtigkeit beim 

Gegenstand des Anspruchs 1 zu begrunden. 

	

4.5 	Der Gedanke, das als Heizpatrone ausgebildete Heizelenient 

gemäB Merkmal b) so in eine Ausnehrnung des Halters einzu-

setzen, daB es den Dehnkörper berührt, urn dadurch einer-

seits einen unniittelbaren undenergiesparenden Wärrneüber-

gang und andererseits eine einfache Montage durch Em-

schieben der Heizpatrone in die Ausnehrnung zu erreichen, 

findet im Stand der Technik keine eindeutige Anregung. 

Zwar befindet sich auch der röhrchenfdrinige Heizwiderstand 

36 gemäB der Druckschrift (3) in einer Ausnehmung des 

Halters, doch ist nicht entnehrnbar, daB er so eingesetzt 
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ist, daB er den DehnkOrper berUhrt. Er umgibt vielmehr den 

Einfüllstutzen des Dehnkörpers und berührt daher alien-

falls diesen, obwohi darüber nichts ausgesagt ist. Die in 

diesem Zusammenhang von der BeschwerdefUhrerin vertretene 
Ansicht, der Einfüilstutzen sei ais Teil des Dehnkörpers 

aufzufassen, wird von der Kainmer nicht geteilt. Zwar 

trif ft es zu, daB die Darsteliung in Abb. 4 insofern 

ersichtlich fehierhaft ist, ais der Einfüiistutzen weiter 

nach oben bis zum Dehnkärper reichen niüBte, doch wird auch 
dann der Fachmann eine Berührung des Einfüllstutzens nicht 

gieichsetzen mit der Berührung des Dehnkörpers selbst, 

geinäl3 Merkmal b), zumal er weiJ3, daB zwischen diesen 

beiden Anordnungen erhebliche Unterschiede binsichtlich 

der Wirksamkeit des Wärmeübergangs bestehen. Dieses 
Merkmai läBt sich (D3) inithin nicht entnehmen. Es wird 

entgegen der Ansicht der BeschwerdefUhrerin durch diese 
Druckschrift auch nicht als einfache Alternative 

nahegelegt. Der in diesem Zusainmenhang erfolgte Hinweis 
auf den in Abb. 4 von (D3) als Alternative zu dem in die 

Ausnehinung des Halters eingesetzten Heizwiderstands 36 

dargesteilten Heizring 37 ist nicht stichhaltig. Der 

Fachniann wird durch diese Alternative ailenfalls dazu 

angeregt, bei fehiendem Einfüilstutzen auf diese der Lehre 

des Streitpatents widersprechende Alternative zur 

Anbringung eines Heizwiderstands auszuweichen, aber nicht 
dazu, bei in Ausnehinungen des Halters eingesetztem 

Heizwiderstand die den EinfUlistutzen urngebende Heizwendei 

(Rährchen) durch ein unmittelbar am Dehnkörper anhiegendes 
Heizelenient zu ersetzen. 

Die Druckschriften DE-B-1 798 294 (D4) und DE-A-2 503 167 

(D5) zeigen zwar jeweils direkt am Dehnkörper eines 

TeinperaturfUhlers für Therinostatanordnungen aniiegende 

eiektrische Widerstände als Heizelemente, ohne jedoch die 
Gesichtspunkte des direkten Wãrmeübergangs oder des 
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nachträglichen Einbaues in ein Thermostatventil 

anzusprechen, dessen Aufbau völlig of fen bleibt. Es 

scheint sich hierbei ausschlieBlich urn vom eigentlichen 

Ventil örtlich getrennte Thermofühler zu handein. 

	

4.6 	Auch das kennzeichnende Merkmal c), d.h. die Befestigung 

des Zuleitungskabels am Halter mittels des Kleinrnrings la8t 

sich dem Stand der Technik nicht unmittelbar entnehmen. 

Die hierzu von der Beschwerdeführerin noch herangezogenen 

Entgegenhaltungen, nämlich das in der rnündlichen Verhand-

lung überreichte Blatt 4-04a "Norma DBGM" und das "Danfoss 

Journal" 2/77, Seite 20 zeigen lediglich, daB es aligemein 

bekannt war, Rohrschellen mit einer Aufnahrnesicke für em 

Kabel zu versehen bzw. Klemmringe mit Spannschraube zur 

Befestigung von Thermostataufsätzen zu verwenden. Die 

Synthese dieser beiden Lehren irn Sinne des vorliegenden 

Merkmnals C) geht daraus jedoch nicht ohne weiteres hervor. 

Dieses Merkmal mag zwar, wie die Beschwerdeführerin meint, 

relativ trivial erscheinen und eine Auswahl zwischen einer 

begrenzten Zahi von Mäglichkeiten zur vorschriftsnmàl3igen 

Befestigung des Zuleitungskabels darstellen, es kann 

jedoch ausweislich des verfügbaren Standes der Technik 

einschlieBlich der eigens hierzu nachgebrachten 

Druckschriften nicht davon gesprochen werden, daB es ml 

beanspruchten Zusammenhang zum Stand der Technik gehôrt. 

	

4.7 	SchlieBlich umnfa3t die im kennzeichnenden Teil des An- 

spruchs 1 angegebene Lösung der gesteliten Aufgabe auch 

noch den Gedanken, gemäB Merkmal e) die Heizpatrone mit 

dern Zuleitungskabel und dern Kiemniring zu einern Nachrüst-

satz zu vereinigen, d.h. sie zur Erleichterung der nach-

trâgl-ichenAusrUstung bereits bestehender Thernmostatauf-

sätze in Form eines Bauteilsatzes auszubilden, dessen 

Einzelteile aufeinander abgestimmt sind, wobei der Kienim-. 

ring mit einer zusätzlichen Klemnieinrichtung für das 
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Zuleitungskabel versehen ist und so konzipiert ist, daB er 

zugleich die Funktion des herkäinmlichen, den Halter des 

Thermostaten ani Ventilgehäuse festlegenden Kiemnirings 

überninunt. Für diesen Gedanken gibt es ebenfalls keine 

aureichende Anregung mm Stand der Technik. Es trif ft zwar 

zu, daB die Idee, bestehende Thermostatanordnungen nach-

träglich mit einein Heizelement zur zusätzlichen zeitab-

hängigen Steuerung der Raumtemperatur auszustatten, grund-

sätzljch bekannt 1st, z.B. aus D3, Seite 2, Absatz 8, 

letzter Satz, und daB auch einzelne Eleniente dieses Bau-

satzes an sich zum Stand der Technik gehären (vgl. das 

vorstehend unter Punkt 4.6 genannte Blatt "Norma DBGM"), 

doch legt dies aus der Sicht der Kainmer nicht die Lehre 

nahe, zur NachrUstung bewuBt einen Satz zusanimenhängende. 

und aufeinander abgestimniter Teile der beanspruchten Art 

vorzusehen. Die hierzu von der Beschwerdeführerjn noch 

genannte DE-A-2 421 810 spricht das Nachrüsten von 

Thermostaten mit einem Heizelement nicht ausdrücklich an. 

Auch dein Wort "lösbar" auf Seite 5 läBt sich entgegen der 

Meinung der Beschwerdeführerin dieser Gedanke nicht 

schlUssig entnehmen. mm übrigen 1st dort das Heizelement 

nicht als Heizpatrone ausgebildet und das Zuleitungskabel 
nicht am Kiemniring befestigt, so daB auch rein baulich 

keine Ahnhichkejt besteht. 

	

4.8 	Aus alledem folgt, daB die Merkinaiskombination geinäl3 

Anspruch 1 sich in ihrer Gesanitheit nicht in naheliegender 

Weise aus deni zur Verfügung stehenden Stand der Technik 

herleiten läBt und mithin der Gegenstand dieses Anspruchs 

als auf elner erfinderischen Tãtigkeit beruhend anzusehen 
1st (Artikel 56 EPU). 

	

5. 	Das Patent hat daher mit diesem Anspruch 1 und mit den 

sich auf zweckmãBige AusfUhrungsarten der Thermostatan-

ordnung gemãB Anspruch 1 beziehenden und deshaib ebenfalls 
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nicht zu beanstandenden abhàngigen Ansprüchen 2 bis 5 

Bestand. 

Die Beschreibung 1st an den Wortlaut des geänderten Pa-

tentbegehrens angepal3t und entspricht auch sonst mi 
wesentlichen den Erfordernissen des EPU. 

Zu deni von der Beschwerdegegnerin gesteliten Antrag, die 

Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, 

da die Beschwerde keine wesentlichen neuen Gesichtspunkte 

vorbringe, ist zubeinerken, daB im Einspruchsverfahren und 
ebenso in dem zugehörigen Beschwerdeverfahren grundsätz-

lich jeder Beteiligte die ihm erwachsenden Kosten selbst 

trägt (Art. 104 (1) EPU in Verbindung mit Regel 66 (1) 

EPU), soweit nicht aus Gründen der Billigkeit anders zu 
entscheiden ist. Derartige BilligkeitsgrUnde liegen nach 

Ansicht der Kainmer im vorliegenden Fall, in dem die 

Beschwerdeführerin lediglich von ihrem Recht Gebrauch 

gemacht hat, eine ihrer Ansicht nach unrichtige Ent-

scheidung der Einspruchsabteilung von der Beschwerdekammer 

überprüfen zu lassen, nicht vor. liii übrigen hatte das 

Vorbringen der Beschwerdeführerin insoweit Erfolg, als es 

zu einer Zusainnienfassung der erteilten Ansprüche 1 und 2 

und mithin zur Beschränkung des Patentbegehrens geführt 

hat, so daB von eineni NiBbrauch des Rechtsinitteisder 

Beschwerde keine Rede sein kann. 
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Entsche idungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwjesen mit 

der Auflage, das Patent auf Grund folgender Unterlagen 

aufrechtzuerhalten: 

- 	Beschreibung Seiten 1 und 2, eingegangen am 

30. August 1988, 

- 	Spalte 1, Zeile 39 bis Spalte 4, Zeile 29 der 

Stre itpatentschri ft 

- 	Patentansprüche 1 bis 5, eingegangen am 

14. Juli 1988 

- 	Fig. 1 bis 6 gemäi3 Streitpatentschrift. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzeride: 

S. Fabiani 
	

P. Delbecque 
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